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Wilderei in Nordrhein-Westfalen 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Immer wieder kommt es in NRW zu Fällen von Wilderei, wie Ende 2025 am Niederrhein,1 im 
Siegerland2 oder im Kreis Heinsberg,  wo bis zu 20 Rehe misshandelt und gequält wurden.3 
 
Gemäß § 292 StGB wird Jagdwilderei mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren. 
 
 
Der Minister des Innern hat die Kleine Anfrage 7170 mit Schreiben vom 4. März 2026 namens 
der Landesregierung im Einvernehmen mit der Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz beantwortet. 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Datenquelle für die Beantwortung der Fragen zur Kriminalitätsentwicklung ist die Polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS). Sie wird nach bundeseinheitlich festgelegten Richtlinien erstellt. Die 
Erfassung erfolgt nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Ermittlungen mit Abgabe an die 
Staatsanwaltschaft (sogenannte Ausgangsstatistik) und führt zu einem zeitlichen Versatz zwi-
schen Bekanntwerden der Straftat und der statistischen Erfassung.  
 
 
1. Wie viele Fälle von Jagdwilderei sind der Landesregierung in den letzten fünf Jah-

ren bekannt? (Bitte nach Fällen und Jahren aufschlüsseln) 
 

 
1 https://www.pirsch.de/news/wildschwein-geschossen-mehrere-wilderer-unterwegs-42154 
2 https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/wilderer-in-siegen-erschiesst-wild-
schwein-und-laesst-das-tote-tier-einfach-am-tatort-zurueck-
NWV7FM7XXFERXEVZR7S6DQTOHQ.html 
3 https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region-heinsberg/wilderei-im-kreis-heinsberg-jaeger-ka-
empfen-gegen-skrupellose-taeter/125350407.html 
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Die Anzahl von Fällen der Jagdwilderei der Jahre 2021 bis 2025 bitte ich, der nachfolgenden 
Tabelle zu entnehmen. 
 

Delikt 2021 2022 2023 2024 2025 

Jagdwilde-
rei 

143 143 147 155 123 

 
 
2. In wie vielen Fällen konnte der Täter überführt werden? 
 
Die Anzahl der aufgeklärten Fälle von Jagdwilderei der Jahre 2021 bis 2025 bitte ich, der 
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  
 

Delikt 2021 2022 2023 2024 2025 

Jagdwilde-
rei 

35 38 34 50 33 

 
 
3. In wie vielen dieser Fälle handelte es sich bei den ermittelten Tatverdächtigen um 

Inhaber bzw. ehemalige Inhaber eines gültigen Jagdscheins? (Bitte nach Jahren 
aufschlüsseln) 

 
Der Landesregierung liegt keine systematische Erfassung solcher Daten 
vor. 
 
 
4. Welche Tierarten wurden nach Kenntnis der Landesregierung in den seit 2020 be-

kannt gewordenen Fällen von Jagdwilderei illegal erlegt? (Bitte nach Tierart, An-
zahl und Jahren aufschlüsseln) 

 
Der Landesregierung liegt keine systematische Erfassung solcher Daten 
vor.  
 
 
5. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, inwieweit sich unter den 

ermittelten Tatverdächtigen Personen mit Migrationshintergrund befinden? (Bitte 
ausweisen nach Staatsangehörigkeit und ggf. Doppelstaatsangehörigkeit) 

 
Der Landesregierung liegt keine systematische Erfassung solcher Daten vor.  
 


